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1 Allgemeines 

1.1 Darstellung der Baumaßnahme, Lage und Einordnung in die überörtliche Situation 

Die Sicherheit des FGV am Knotenpunkt Schiffbeker Weg / Kirchlinden / Am Alten Zoll soll verbessert 
werden. Der Knotenpunkt befindet sich in einer belebten Umgebung mit vielen Geschäften. Der Kfz-
Verkehr dominiert den Knotenpunkt. Private Kfz, Fahrräder und ÖPNV teilen sich die Verkehrsfläche. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Schiffbeker Weg und Am Alten Zoll beträgt 50 km/h. Die Straße 
Kirchlinden ist eine Tempo-30-Zone. 

Am nördlichen Arm des Knotenpunktes fehlt eine Querungshilfe. Das Überqueren durch Fußgänger ist 
erschwert. Trotz der fehlenden Querungshilfe kommt es vermehrt zu Querungen des Schiffbeker Wegs 
an diesem Arm, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. 

Der Schiffbeker Weg liegt im Stadtteil Billstedt. Die Straße verbindet das Gewerbegebiet Billbrook und 
den Stadtteil Billstedt mit dem Stadtteil Jenfeld. Die Straße Am Alten Zoll ist eine Abkürzung zur Bill-
stedter Hauptstraße. Dazwischen befindet sich das Einkaufzentrum Billstedt Center. 

1.2 Begründung des Vorhabens, Anlass, Notwendigkeit und Dringlichkeit der Baumaßnahme 

Aufgrund der hohen Unfallzahlen in dem Bereich fordert die Unfallkommission (UK) eine Verbesserung 
des Knotenpunkts. Es sollen bauliche Maßnahmen ergänzt werden, um mehr Sicherheit im Verkehrs-
raum zu gewährleisten. 

Die UK hat vorgeschlagen, eine Querungshilfe in Form einer Fußgängerfurt am nördlichen Arm des 
Knotenpunkts zu ergänzen. 

1.3 Bedarfsträger, Realisierungsträger sowie Projektauftrag 

Bedarfsträger für die Straßenbaumaßnahme ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die 
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. 

Der Projektauftrag erfolgte durch die Unfallkommission, die im betreffenden Bereich einen Bedarf fest-
gestellt hat. 

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) wird als Realisierungsträger die Planung 
für das Projekt durchführen. Die Bauausführung übernimmt das Bezirksamt Mitte M/BA.  

2 Planungsrechtliche Grundlagen 

Die für die Baumaßnahme geltenden rechtsverbindlichen Bebauungspläne Billstedt 60 (01.07.1974), 
Billstedt 73 (28.10.1982), Billstedt 91 (13.07.1989) und Billstedt 108/Horn 48 (24.03.2017) werden ein-
gehalten. 

Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt innerhalb der vorhandenen Straßenbegrenzungslinie. 

3 Technische Beschreibung der bestehenden baulichen Anlage 

3.1 Lage und Funktion im Straßennetz 

Die hier zu planende Querungshilfe befindet sich am nördlichen Arm des Knotenpunktes. Der Schiffbe-
ker Weg befindet sich im Stadtteil Billstedt im Bezirksamtsbereich Hamburg-Mitte. Es ist eine Hauptver-
kehrsstraße. 
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3.2 Verkehrsbelastung 

Gemäß Protokoll zur Maßnahme Schiffbeker Weg / Kirchlinden beträgt die Verkehrsbelastung für den 
Schiffbeker Weg zwischen 27000 und 30000 Fahrzeugen/Tag. Eine Fußgängerzählung hat ergeben, 
dass in der Spitze über 80 Personen die Straße überqueren.  

3.3 Unfallgeschehen 

Laut Unfallkommission gibt es ein erhöhtes Unfallgeschehen im Bereich Schiffbeker Weg zwischen der 
Reclamstraße und Kirchlinden. Es wurden zwischen dem 01.01.2019 und dem 31.12.2021 112 VU po-
lizeilich notiert. Davon waren 15 VU mit Personenschaden. Es wurden 3 Personen schwer verletzt und 
16 Personen leicht verletzt. 2022 kam es zu einem schweren Unfall mit Todesfolge. Am 09.11.2022, um 
8:55 Uhr, überquerte ein Fußgänger bei stockendem Verkehr die Fahrbahn. Als der Verkehr wieder 
anrollte, wurde der Fußgänger überrollt und tödlich verletzt. 

Abbildung 1: Verkehrsunfälle 2019 - 2021 
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Laut Bericht der Unfallkommission sind im Knotenpunkt Schiffbeker Weg / Kirchlinden 16 VU notiert, 
davon 1 VU mit Personenschaden. 

Abbildung 2: UHS Knotenpunkt Schiffbeker Weg/Kirchlinden 

 

Unfalltyp: 

 10x VU im Längsverkehr 

 2x Einbiegen / Kreuzen VU 

 2x sonstiger VU 

 1x Fahrunfall 

 1x Abbiege-VU 

Die häufigsten Unfallursachen des Hauptverursachers: 

 4x nicht angepasste Geschwindigkeit 

 2x Fehler beim Fahrstreifenwechsel 

 2x Fehler beim Wenden o. Rückwärtsfahren 

 5x Andere Fehler beim Fahrzeugführer 

3.4 Nutzung der angrenzenden Grundstücke/Bebauung 

Entlang des betrachteten Abschnittes des Schiffbeker Wegs befinden sich Geschäfte sowie private 
Wohnungen. 
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3.5 Aufteilung und Abmessung des Querschnitts sowie Oberflächenbefestigung 

Die Straßenoberfläche ist mit Asphalt aufgebaut. Auf der nördlichen Seite des Knotens ist die Straße 
fünfstreifig mit einem Linksabbiegestreifen zu der Straße Am Alten Zoll. Die nach links abbiegenden Kfz 
müssen an der Mittellinie warten, bis die Gegenfahrbahn frei ist. Auf der westlichen Seite des Knotens 
befindet sich eine Bushaltestelle und auf der östlichen Seite eine Reihe von Parallelparkplätzen.  

Südlich des Knotens ist die gesamte Straße sechsstreifig aufgebaut. Auf dieser Seite gibt es einen 
Rechtsabbiegestreifen Richtung Am Alten Zoll. Es gibt eine Haltestelle östlich der Straße. Auf der west-
lichen Seite befindet sich ebenfalls eine Reihe von Parallelparkplätzen. 

Die Straße Kirchlinden bildet den westlichen Arm des Knotens und ist eine Einbahnstraße. Demzufolge 
gibt es keinen abbiegenden Kfz-Verkehr in die Straße Kirchlinden. Die Straße Am Alten Zoll befindet 
sich gegenüber Kirchlinden und ist eine zweistreifige Straße mit einem Fahrstreifen je Richtung. Von 
dort aus kann nur nach rechts in Richtung Norden auf den Schiffbeker Weg abgebogen werden. 

Die Fahrstreifen weisen Breiten zwischen 2,80m und 3,50m auf. 

3.6 Knotenpunkte und Lichtsignalanlagen 

Im Planungsgebiet bzw. angrenzend befindet sich die folgende LSA: 

LSA 
Nr. 

Knoten Steuerung 
Blindensig-
nalisierung 

Taktile Leitele-
mente/Bordab-

senkung 

Busbevor-
rechtigung 

1572 
Schiffbeker Weg / 

Kirchlinden 
verkehrs-
abhängig 

nein 
 

nein 
 

ja 

Tabelle 1: Übersicht LSA 

3.7 ÖPNV 

Die Haltestelle nördlich des Knotenpunktes heißt Kirchlinden. Hier fahren die Buslinien 116, 119, 213, 
230, 330, 430, 432. 

Die Haltestelle südlich des Knotenpunktes heißt Billstedter Hauptstraße. Hier fahren dieselben Linien 
wie von Kirchlinden, jedoch in die andere Richtung. 

3.8 Rad- und Fußverkehr 

Im Schiffbeker Weg befinden sich beidseitig Gehwege und es sind beidseitig nicht benutzungspflichtige 
Radwege in Pflasterbauweise vorhanden. Die Gehwege sind zum größten Teil mit Betongehwegplatten 
befestigt. Sie weisen Breiten zwischen 2,5 und 3,0 m auf. Die Gehwege sind nicht für den Radverkehr 
freigegeben. 

3.9 Barrierefreiheit 

Der gesamte Knoten ist nicht mit taktilen Elementen ausgestattet. 

3.10 Straßenausstattung und Straßenmöblierung  

Im Kreuzungsbereich befinden sich Zäune in den Nebenflächen, die ein ungesichertes Überschreiten 
durch zu Fuß Gehende verhindern sollen. Zudem gibt es neben der FLSA am östlichen Arm (Am Alten 
Zoll) einen Mülleimer in den nordöstlichen Nebenflächen. 

3.11 Öffentliche Beleuchtung 

Die Beleuchtung im Schiffbeker Weg erfolgt über Kofferleuchten an Auslegermasten. Diese stehen in 
den Nebenflächen. 
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3.12 Straßenbegleitgrün 

Am betreffenden Knotenarm (Schiffbeker Weg nördlich) befinden sich auf beiden Straßenseiten jeweils 
zwei Bäume in den Nebenflächen. Bei den vorhandenen Bäumen handelt es sich um zwei Winterlinden 
und zwei Holländische Linden von 1990. 

3.13 Entwässerung 

Die Straßenentwässerung erfolgt im zu überplanenden Bereich über Abläufe im Fahrbahnbereich. Die 
Abläufe entwässern über Anschlussleitungen in die vorhandenen Mischwassersiele der Hamburger 
Stadtentwässerung. Die Nebenflächen leiten das anfallende Oberflächenwasser über die Querneigung 
in Richtung Fahrbahn. 

3.14 Kampfmittel 

Es liegt kein Hinweis auf noch nicht beseitigte Bombenblindgänger und/oder vergrabene Kampfmittel 
vor. 

4 Variantenuntersuchung 

Alle Varianten sehen die Einrichtung einer Fußgängerfurt am nördlichen Knotenarm sowie die Ergän-
zung taktiler Leitelemente östlich der Furt vor. Sie unterscheiden sich vor allem durch die genaue Lage 
der Furt sowie die Führung des Radverkehrs. 

4.1 Variante 1 

Variante 1 sieht vor, dass Fuß- und Radverkehr nebeneinander in einer Drei-Strich-Furt über die Fahr-
bahn geführt werden, wobei die Fußgängerfurt ca. 1 Meter von der bestehenden Kfz-Haltelinie entfernt 
liegt. Die vorhandenen Signalgeber befinden sich dann seitlich an der Fußgängerfurt. Östlich der Furt 
wird ein neuer Mast für Fuß und Rad hinzugefügt. Für die Variante 1 müssen zwei Bäume gefällt werden. 

4.2 Variante 2 

Variante 2 sieht, ebenso wie Variante 1, vor, dass Fuß- und Radverkehr nebeneinander in einer Drei-
Strich-Furt über die Fahrbahn geführt werden, jedoch liegt die Furt im Vergleich zu Variante 1 um einen 
Meter eingerückt in Richtung Knoten. Auch die Kfz-Haltelinie wird um ca. 1,5 Meter in Richtung Knoten 
verschoben. Die vorhandenen Signalgeber befinden sich dadurch mittig der Fußgängerfurt und werden 
durch Fußgänger- und Radfahrer-Signale ergänzt. Ein Mast östlich der Furt mit Fuß- und Rad-Signali-
sierung wird hinzugefügt. Für die Variante 2 müssen drei Bäume gefällt werden. 

4.3 Variante 3 

In Variante 3 wird der Radverkehr über die Kreuzung geführt. Aus Richtung Am Alten Zoll verbleibt der 
Radverkehr auf der Fahrbahn. Signalgeber und Haltelinie für Kfz bleiben wie im Bestand erhalten, die 
Fußgängerfurt verläuft südlich eingerückt neben den Signalgebern. Für die Variante 3 müssen zwei 
Bäume gefällt werden. 

5 Beschreibung der gewählten Ausführungsvariante 

Variante 2 wurde als Ausführungsvariante gewählt.  

Die Variante sieht die Einrichtung einer vier Meter breiten Fußgängerfurt und einer 1,5 Meter breiten 
Radfurt vor, die als Drei-Strich-Furt ausgeführt sind. Die vorhandene LSA wird nicht verschoben. Die 
LSA-Masten befinden sich im Mittelpunkt der Fußgängerfurt. Auf der östlichen Seite des Knotenarms 
wird ein LSA-Mast ergänzt. Alle Masten werden mit Signalgebern für den Fuß- und Radverkehr ausge-
stattet. Taktile Leitelemente werden ergänzt. Die vorhandenen Fußgängerschutzzäune werden entfernt. 
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Für die Einrichtung der Drei-Strich-Furt müssen drei der vier Bestandsbäume gefällt werden. Die Fäl-
lungen werden in Absprache mit dem Bezirk an anderer Stelle ausgeglichen, sofern geeignete Stand-
orte gefunden werden können. Ersatzpflanzungen im Bereich der Baumaßnahme sind nicht möglich. 

Die Baumaßnahme wird genutzt, um eine alte Markierung am südlichen Knotenarm zu entfernen. Dabei 
handelt es sich um den Beginn eines Fahrrad-Schutzstreifens. Der weitere Verlauf des Schutzstreifens 
in südlicher Richtung existiert nicht mehr. Daher wird der noch vorhandene Teil auf Hinweis der VD 
entfernt. 

5.1 Aufteilung und Abmessungen des Querschnittes sowie Oberflächenbefestigung 

keine Änderung zum Bestand 

5.2 Knotenpunkte und Lichtsignalanlagen 

Die vorhandene LSA wird um eine Fuß- und Rad-Signalisierung sowie eine Fußgänger- und Radfurt am 
nördlichen Knotenarm erweitert. Zudem wird ein LSA-Mast an der Ostseite der Furt in der Nebenfläche 
ergänzt, der ebenfalls mit Fuß- und Rad-Signalisierung ausgestattet wird. Das Signalprogramm der LSA 
wird entsprechend angepasst. 

5.3 ÖPNV 

keine Änderung zum Bestand 

5.4 Barrierefreiheit 

In der neuen Planung werden taktile Elemente ergänzt. 

5.5 Ruhender Verkehr 

keine Änderung zum Bestand 

5.6 Straßenausstattung und Straßenmöblierung 

Die vorhandenen Zäune müssen abgebrochen werden, um die Querungshilfe mit den Seitenbereichen 
zu verbinden. 

5.7 Öffentliche Beleuchtung 

keine Änderung zum Bestand 

5.8 Straßenbegleitgrün 

Auf der östlichen Seite des nördlichen Knotenarms müssen zwei Bäume gefällt werden, um Platz für 
die Fußgängerfurt zu schaffen. Auf der westlichen Seite des nördlichen Knotenarms muss ein Baum 
gefällt werden. 

5.9 Entwässerung 

keine Änderung zum Bestand 

6 Umsetzung der Planung 

6.1 Grunderwerb 

Grunderwerb wurde nicht in Betracht gezogen, da die zur Verfügung stehenden Flächen für einen an-
forderungsgerechten Ausbau ausreichend breit sind. 
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6.2 Immissionen 

Die vorliegende Maßnahme fällt nicht unter die Regelungen der 16. BImSchV. Es entstehen keine An-
sprüche auf Lärmschutzmaßnahmen und keine entsprechenden Kosten. Weder wird vorliegend eine 
Straße durch einen durchgehenden Fahrstreifen für den Kraftfahrzeugverkehr erweitert (§ 1 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 1 16. BImSchV), noch werden die Beurteilungspegel durch einen erheblichen baulichen Eingriff i. 
S. v. § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 16. BImSchV erhöht. Das Ziel der Maßnahme ist keine Steigerung der
Leistungsfähigkeit des Verkehrswegs.

6.3 Kosten und Finanzierung/Haushaltstitel 

Die Kosten werden im weiteren Planungsablauf ermittelt. 

Der Kostenträger der Baumaßnahme ist die Freie und Hansestadt Hamburg (Bezirk Mitte). Die Finan-
zierung erfolgt aus dem Einzelplan 7.1 der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Aufgabenbereich 
301 – Verkehr und Straßenwesen.  

6.4 Terminierung des Projektes und Bauausführung 

Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt kurzfristig in Abhängigkeit eines zur Verfügung stehenden 
Zeitfensters. Teil- und auch einige Vollsperrungen des betrachteten Knotenpunktes während der Bau-
zeit sind voraussichtlich nicht zu umgehen. 

Verfasst LSBG Aufgestellt LSBG 

Datum 09.02.2024 Datum 16.02.2024 


